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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Bau- und Vergabeausschuss 

 

Beschlussantrag Nr. : 108-2017 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister 
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Stadtplanung 
Budget / Produkt: 43/ 51.10.01 

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Wolfen 31.05.2017    

Bau- und Vergabeausschuss 07.06.2017    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 02/93 "Gewerbe- und Mischgebiet südlich der 

Reudener Straße" im Ortsteil Stadt Wolfen für das Vorhaben Errichtung einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage 

 

 

Antragsinhalt: 

Der Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt, dem Antrag auf Befreiung von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 02/93 „Gewerbe- und Mischgebiet südlich der Reudener Straße“ zur 

Überschreitung der Baugrenze im Bereich der festgesetzten Grünfläche und dessen Überbauung mit 

Modultischen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Gemarkung Wolfen, Flur 8, 

Flurstück 59, nicht zuzustimmen. 

  

 

Begründung: 

Die Bauherren beabsichtigen die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit Einfriedung und 

baulichen Nebenanlagen im Ortsteil Stadt Wolfen, an der Reudener Straße, Flur 8, Flurstück 59. Das 

Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 02/93 "Gewerbe- und Mischgebiet 

südlich der Reudener Straße" im Ortsteil Stadt Wolfen. Im südlichen Bereich des Flurstückes 59 soll die 

Baugrenze um 10,0 m verschoben werden (7,0 m private Grünfläche bzw. Fläche zum Anpflanzen und mit 

Bindungen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und 3,0 m nicht überbaubare Grundstücksfläche). 

Die Antragsteller möchten die festgesetzte Grünfläche und nicht überbaubare Grundstücksfläche mit 

Modultischen überbauen. Da die Teilfläche des Gewerbegebietes nur eine geringe Tiefe hat und die 

Modultische verschattungsfrei mit großen Zwischenräumen zwischen den Reihen geplant werden müssen, ist 

diese Teilfläche nur dann sinnvoll nutzbar, wenn die Fläche über die Baugrenze hinaus nutzbar ist. 

Die Bepflanzung soll in gleicher Qualität und gleichem Umfang an die Südgrenze des NaWaRo-Fläche 

verlegt werden. 

 

Nach § 31 Abs. 2 BauGB kann von den Festsetzungen befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung 

nicht berührt werden und 

  

 
16.05.2017 



  Seite 2 von 2 

 

   1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder 

   2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder  

   3. die Durchführung des Bebauungsplanes zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 

       würde  

und die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 

vereinbar ist.  

 

Bei den beantragten Befreiungen werden die Grundzüge des Bebauungsplanes Nr. 02/93 berührt.  Bei einer 

Verschiebung der Baugrenze um ca. 10,0 m (7,0 m Grünfläche und 3,0 m nicht überbaubarer Fläche) werden 

die Grundzüge der Planung nicht gewahrt (VGH Mannheim Urt. v. 17.05.2013 - 3 S 1643.12). 

Da die wichtigste Voraussetzung "Grundzüge der Planung sind nicht berührt" zur Erteilung der Befreiung 

nach § 31 Abs.2 BauGB nicht erfüllt ist, erfolgt keine weitere Prüfung. 

 

Es wird empfohlen, der Befreiung nicht zuzustimmen. 

  

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

BauGB, BauNVO, KVG-LSA 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer/Jahr)?  

138-2009 vom 13.08.2009 Satzungsbeschluss Bebauungsplan 02/93  

 

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine      

(Beschlussnummer/Jahr)? 

 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig: keine 

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: keine 

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 108-2017 

 

Anlagen: 

Anlage 1  Auszug aus B-Plan 

Anlage 2  Antrag auf Befreiung 
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